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Öffentliche Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr.07/91 

„Kurgebiet-Nördlicher Teil“ 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Templin hat in ihrer Sitzung am 26.02.2025 
den Satzungsbeschluss zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 07/91 „Kurgebiet-
Nördlicher Teil“ in der Fassung vom Januar 2025 gefasst. 
 
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. Mit der 
Bekanntmachung des Beschlusses tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung und den 
textlichen Festsetzungen mit der zugehörigen Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ab diesem Tag im Verwaltungsgebäude der Stadt 
Templin, Prenzlauer Allee 7, 17268 Templin, während der Dienststunden einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. Ergänzend wird der in Kraft getretene Änderung 
des Bebauungsplanes gemäß § 10a Abs. 2 BauGB im Internet unter der Adresse: 
www.templin.de zugänglich gemacht. 
 
Eine Verletzung der nach § 214 (1), Satz 1, Nr. 1, 2 und 3 BauGB und § 214 (2), (3), Satz 
2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie 
gemäß § 215 (1) BauGB nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 4. 
Änderung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Templin unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 
Dies gilt auch für Fehler nach § 214 (2a) BauGB. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie § 44 (4) BauGB über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit über das Erlöschen entstehende Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 
 
 
Templin, den 29.07.2025  
 
 
gez. Christian Hartphiel 
Hauptamtlicher Bürgermeister  
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Hiermit ordne ich gemäß § 1 BekanntmV und gemäß § 18 der Hauptsatzung der Stadt 
Templin in der derzeit geltenden Fassung die öffentliche Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 07/91 „Kurgebiet-
Nördlicher Teil“ in der Fassung vom Januar 2025 im Amtsblatt für die Stadt Templin an. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- 
oder Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung unbeachtlich sind, wenn 
die Verletzung nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen 
Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt Templin unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden 
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Templin, den 29.07.2025 
 
Für die Stadt Templin 
 
Christian Hartphiel 
Hauptamtlicher Bürgermeister 
 
 
 
  



04.08.2025 Amtsblatt für die Stadt Templin Seite 7 
 
 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Berufung einer Ersatzperson in den Ortsbeirat Herzfelde 
 
Gemäß § 84 Abs. 1 i. V. m. § 60 Abs. 3 Satz 1 des Brandenburgischen 
Kommunalwahlgesetzes und § 80 Abs. 1 der Brandenburgischen 
Kommunalwahlverordnung gebe ich folgendes bekannt: 
 
Frau Claudia Bräuer verzichtet zum 01.08.2025 auf den Sitz im Ortsbeirat Herzfelde. 
Dieser Sitz geht auf die in der Reihenfolge erste Ersatzperson des Wahlvorschlages (Wir 
für Herzfelde) über, auf dem die Ausgeschiedene gewählt worden ist. Herr Johannes 
Schwabe ist erste Ersatzperson. 
 
Templin, den 04.08.2025 
 
gez. Tim Markwardt 
Wahlleiter 
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